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Verordnung 
über die Stiftung der „Verdienstmedaille der 

Kampfgruppen der Arbeiterklasse“.
Vom 25. September 1961

§ 1
In Würdigung treuer Pflichterfüllung in den Reihen 

der Kampfgruppen der Arbeiterklasse und in Anerken
nung vorbildlicher Leistungen zur Festigung und Stär
kung der Kampfgruppen der Arbeiterklasse wird die 
„Verdienstmedaille der Kampfgruppen der Arbeiter
klasse“ gestiftet., § 2

Einzelheiten der Verleihung werden durch die Ord
nung über die Verleihung (s. Anlage) geregelt.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 25. September 1961

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Anlage
zu vorstehender Verordnung

Ordnung
über die Verleihung der „Verdienstmedaille 

der Kampfgruppen der Arbeiterklasse“
§ 1

(1) Die „Verdienstmedaille der Kampfgruppen der 
Arbeiterklasse“ ist eine staatliche Auszeichnung der 
Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Der Ausgezeichnete führt die Bezeichnung „Träger 
der Verdienstmedaille der Kampfgruppen der Arbeiter
klasse“.

§ 2
Die Medaille kann verliehen werden in Anerkennung 

treuer und gewissenhafter Pflichterfüllung in den 
Reihen der Kampfgruppen und für vorbildliche Lei
stungen zur Festigung und Stärkung der Kampf
gruppen.

§ 3
Die Medaille wird verliehen an:
a) Angehörige der Kampfgruppen der Arbeiterklasse,
b) Einzelpersonen, die sich bei der Festigung und 

Stärkung der Kampfgruppen besondere Ver
dienste erworben haben.

§ 4
Der Minister des Innern erläßt Bestimmungen über 

das Vorschlagsrecht und den Verfahrensweg sowie über 
das Recht zur Verleihung der Medaille.

§ 5
Zur Medaille gehört eine Urkunde.

§ 6
Die Verleihung der Medaille erfolgt in der Regel 

zum 1. Mai, dem Internationalen Kampftag aller Werk
tätigen, und zum 7. Oktober, dem Tag der Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 7
(1) Die Medaille ist rund, aus Bronze und hat einen 

Durchmesser von 32 mm. Die Vorderseite zeigt im 
Hintergrund das Brandenburger Tor, davor einen An
gehörigen der bewaffneten Organe und einen Angehö
rigen der Kampfgruppe der Arbeiterklasse sowie eine 
Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik


